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FÜR' JUSTIZ 

7227/1-Pr 1/92 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 3464/J-NR/1992 

3'124 lAB 

1992 -11- 12 
zu 346'1 IJ 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Müller und Genossen 
haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Tier­
quälerei durch Hundehalsbänder mit eingebautem Elektro­
empfänger, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Sind Sie der Meinung, daß die Verwendung der in der 
Begründung genannten Hundehalsbänder einen Tatbestand 
nach § 222 StGB verwirklicht bzw verwirklichen kann? 

2. Sind Sie der Meinung, daß diese neue Form der 
technischen Tierfolter den Intentionen der in der Be­
gründung zitierten Änderung des ABGB widerspricht? 

3. Ist Ihnen bekannt, ob und wie die Organe der Justiz 
auf diese neue Form der Tierquälerei reagiert haben? 

4. Welche Maßnahmen gedenken Sie zu setzen, um diese Form 
der Tierquälerei zu verhinder?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 
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Zu 1: 
Den Tatbestand der Tierquälerei nach § 222 Abs. 1 StGB er­
füllt, "wer ein Tier roh mißhandelt oder ihm unnötige 
Qualen zufügt", wobei unter einer "rohen Mißhandlung" 
jeder erhebliche Angriff auf den Körper eines Tieres zu 
verstehen ist, bei dem aus dem Ausmaß und der Intensität 
der gegen das Tier gesetzten Handlung und der ihm zuge­
fügten Schmerzen in Verbindung mit dem Fehlen eines ver­
nünftigen und berechtigten Zweckes auf eine gefühllose Ge­
sinnung des Täters geschlossen werden kann. Sie kann auch 
in einer einmaligen und kurzen Schmerzzufügung bestehen. 
Der Begriff "Qualen" setzt demgegenüber eine gewisse Dauer 
der Schmerzen voraus. Auch muß es sich dabei nicht um die 
Zufügung körperlicher Schmerzen oder Schäden handeln, son­
dern es kann die Herbeiführung anderer qualvoller zustände 
(etwa Hunger oder Angst) gleichfalls den Tatbestand er­
füllen. Als "unnötig" sind Qualen dann nicht anzusehen, 
wenn sie bestimmte Grenzen nicht überschreiten und zu­
gleich'bewußt als (erlaubtes) Mittel angewendet werden, um 
einen vernünftigen und berechtigten Zweck zu erreichen, 
wie etwa die Anhaltung eines Tieres zu einer zumutbaren 
Arbeitsleistung oder zum Gehorsam oder wenn die Erziehung 
des Tieres gewisse Zwangsmaßnahmen erfordert (vg1. 
39 BlgNR, XII. GP, 19 f.). 

Ob durch die Verwendung eines Hundehalsbandes mit einge­
bautem Elektroempfänger der Tatbestand der Tierquälerei 
nach § 222 Abs. 1 StGB verwirklicht werden kann, läßt sich 
ohne genauere Kenntnis der technischen Details und Wirkun­

gen der Anwendung dieses Gerätes nicht beantworten. Von 
einer (erlaubten) maßvollen und zielgerichteten Er­
ziehungs- bzw. Abrichtungsmaßnahme wird aber jedenfalls 
dann nicht gesprochen werden können, wenn - wie der im 
Artikel des "Tirol-Kurier" vom 7. August 1992 zitierten 
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Meinung des Vorstands der Münchner Tierklinik zu entnehmen 
ist - durch den Einsatz dieses Gerätes erhebliche gesund­
heitliche Schäden des Tieres ~erbeigeführt werden. 

Zu 2: 
Der Tatbestand der Tierquälerei wurde durch das Straf­
rechtsänderungsgesetz 1971 in das österreichische Strafge­
setz aufgenommen. Seitdem gilt das Tier strafrechtlich 
nicht mehr nur als "Sache", sondern wird - auch und vor 

allem - als ein durch die Rechtsordnung geschütztes Lebe­
wesen anerl~annt. Die mit dem Bundesgesetz über die Rechts­
stellung von Tieren, BGBl. Nr. 179/1988, getroffene Rege­
lung, daß Tiere keine "Sachen" sind, stellt eine An­

gleichung des zivilrechtlichen an den - schon bisher be­
stehenden - höheren Standard des Strafrechts in diesem Be­
reich dar. Im übrigen verweise ich auf meine Antwort zu 1. 

Zu 3: 

Eine aus Anlaß der vorliegenden Anfrage durchgeführte Er­
hebung bei sämtlichen Staatsanwaltschaften Österreichs hat 
ergeben, daß nach der persönlichen Erinnerung der 

einzelnen Sachbearbeiter bisher keine Strafanzeige wegen 
Verdachts des Vergehens der Tierquälerei nach § 222 Abs. 1 

StGB angefallen ist, die den Einsatz eines Hundehalsbands 
mit eingebautem Elektroempfänger zum Gegenstand hat. 

Der Sachverhalt, der in dem der Anfrage in Kopie bei­
liegenden Zeitungsartikel ("Tirol-Kurier" vom 7.8.1992) 

dargestellt wird, nämlich der Umstand, daß "Elektrohals­
bänder" für Hunde, vor deren Verwendung der Vorstand der 
Münchner Tierklinik aus veterinärmedizinischer Sicht ge­
warnt habe, im Handel erhältlich seien, bringt einen 
konkreten Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung 
nicht zur Darstellung und mußte daher keine Reaktion eines 
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Organs der Strafrechtspflege auslösen. 

Zu 4: 

Soferne es im Zusammenhang mit der Verwendung von Hunde­

halsbändern mit eingebautem Elektroempfänger zur Er­
stattung von Strafanzeigen wegen Tierquälerei kommt, 

werden die Strafverfolgungsbehörden selbstverständlich 

- allenfalls nach Beiziehung eines tierärztlichen Sachver­

ständigen - prüfen, ob der Verdacht einer Tierquälerei be­
steht, und zutreffendenfalls die Anklage erheben. 

Legislative Maßnahmen im Bereich der Justiz scheinen in 

diesem Zusammenhang entbehrlich, zumal die Regelung des 

§ 222 StGB in Verbindung mit den landes- und bundes recht­

lichen Verwaltungsbestimmungen über den Tierschutz und die 

Tierhaltung ein brauchbares und ausreichendes rechtliches 
Instrumentarium zur Bekämpfung grOber Übergriffe gegen 

Tiere bei deren Abrichtung bietet. Soll der Tierschutz in 
diesem'Bereich jedoch noch weiter verbessert werden, so 
wäre nicht bei der gerichtlichen Strafbestimmung des § 222 

StGB, sondern eher bei den landes- bzw. bundesrechtlichen 
Verwaltungsregelungen über die Zulässigkeit bzw. Unzu­
lässigkeit bestimmter Behandlungsweisen von Tieren oder 
Formen der Tierhaltung anzusetzen. 

10. November 1992 

i~ 
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